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wird eindringlich auf humanitäre und soziale Probleme hingewiesen, die mit einer restriktiven 
Politik nicht gelöst werden, sondern verstärkt und zum Teil erst erzeugt werden. Zum zweiten 
wird auf die fehlende Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der aktuell praktizierten 
Migrationskontrollen hingewiesen. Obwohl sehr viel Geld für die Migrationskontrolle 
aufgewendet wird, liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor, ob die angestrebten Ziele 
tatsächlich erreicht werden; und ob die angestrebten Ziele durch andere Ansätze und 
Maßnahmen nicht effektiver und günstiger erreicht werden könnten. Vor dem Hintergrund der 
kritischen Bilanz wird angeregt, nicht einseitig auf die weitere Perfektionierung der 
Migrationskontrollen zu setzen, sondern auch über die Entwicklung nicht-restriktiver Ansätze im 
Umgang mit irregulärer Migration nachzudenken, diese zu konkretisieren und zu testen. 
Insbesondere die Eröffnung legaler Zugangsmöglichkeiten und die Einführung von 
Maßnahmen zur Durchsetzung von Standards und Rechten in der Beschäftigung von 
Wanderarbeiterinnen und -arbeitern werden angemahnt. In der nationalen und europäischen 
Politik werden diese gut begründeten Hinweise und Vorschläge bisher allerdings weitgehend 
ignoriert und nur sporadisch wahrgenommen und aufgegriffen. 

Inzwischen hat die europäische Zivilgesellschaft begonnen, sich mit dem Thema intensiver zu 
beschäftigen und auf die Einhaltung humanitärer und menschenrechtlicher Standards bei der 
Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten mit und ohne Aufenthaltsstatus zu drängen. 
Auch Gewerkschaften sind an diesem Diskurs beteiligt, wobei ihre Position eher als ambivalent 
angesehen werden kann. Gewerkschaften unterstützen bisher die Ausweitung von 
Arbeitsmarktkontrollen ohne die damit einhergehende Kriminalisierung und Viktimisierung 
unangemeldet beschäftigter Wanderarbeiter ohne Aufenthaltsstatus angemessen zu 
berücksichtigen.  

Vor allem Organisationen und Initiativen aus dem flüchtlingspolitischen und kirchlichen Bereich 
treten für einen unterstützenden Ansatz ohne Kriminalisierung der Wanderarbeiter ein. Zu 
nennen sind hier als Organisationen unter anderem CCME, CARITAS Europa, ECRE, JRS, 
PICUM (www.picum.org) oder die belgische Initiative „Organisation For Undocumented 
Workers“ (OR.C.A.) (www.orcasite.be). Die zivilgesellschaftliche Interessensvertretung 
(Advocacy)   dieser Organisationen  hat  im  Zusammenspiel  mit  der  Unterstützung  durch die 
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europäischen Gewerkschaftsvertretungen dazu beigetragen, dass der Zusammenhang von 
irregulärer Migration und nicht angemeldeter Beschäftigung in den politischen Diskursen auf 
europäischer Ebene inzwischen etwas differenzierter betrachtet wird und Vorschläge für mehr 
unterstützende Ansätze in Dokumente der europäischen Politik aufgenommen wurden. Ich 
möchte auf drei aktuelle Dokumente hinweisen, die in diesem Sinne für eine differenzierte 
Betrachtung des Themenfeldes „irreguläre Migration und nicht angemeldete Beschäftigung“ 
von Bedeutung sind.  

Im Anschluss an die vom Europäischen Rat 2003 vorgelegten „Beschäftigungspolitischen 
Leitlinien“ hat die Kommission im Jahr 2007 eine Mitteilung vorgelegt mit dem Titel  „Die 
Bekämpfung der nicht angemeldeten Beschäftigung intensivieren“ (KOM (2007)628). Die 
Schattenwirtschaft wird hier als ein wichtiges Reservoir für reguläre Beschäftigung bezeichnet. 
Als Ziel wird die Umwandlung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit in reguläre Beschäftigung 
genannt. Erreicht werden soll dieses Ziel durch einen Policy-Mix, der neben dem Abbau 
bürokratischer Hemmnisse beim Zugang zu regulärer Beschäftigung und Steuerreformen auch 
die Ausweitung von Kontrollen und die Bestrafung von Arbeitgebern vorsieht. Diese vier 
Ansätze sind noch nicht konkretisiert. Es wird aber deutlich, dass für den Umgang mit nicht 
angemeldeter Beschäftigung zumindest anerkannt wird, dass die unangemeldete 
Beschäftigung in der Schattenwirtschaft allein mit repressiven Maßnahmen nicht verringert 
werden kann.  

Eine gewisse Konkretisierung der Eröffnung legaler Möglichkeiten der Zuwanderung für 
Arbeitsmigranten aus Drittstaaten hat die Kommission in ihrer Mitteilung über „Zirkuläre 
Migration und Mobilitätspartnerschaften“ (KOM (2007) 248) vorgenommen. In diesem 
Dokument wird die Möglichkeit der zeitlich streng befristeten Beschäftigung als Alternative zu 
einer illegalen Beschäftigung entwickelt. Mit Ländern, die sich zur Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung der irregulären Zuwanderung verpflichten, sollen Abkommen über die Gewährung 
von Arbeitserlaubnissen für ihre Staatsangehörigen abgeschlossen werden (als 
Mobilitätspartnerschaft bezeichnete Mobilitätskontrollpartnerschaft). Der Vorschlag sieht vor, 
dass die Arbeitsmigranten für eine befristete Zeit beschäftigt werden sollen, dann aber 
unbedingt in  das Herkunftsland  zurückkehren  sollen.  Mit diesem Verfahren  soll vor allem die  
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illegale Arbeitsmigration verhindert werden. Mit diesem von der Generaldirektion für Inneres, 
Justiz und Sicherheit am Ende der deutschen Ratspräsidentschaft vorgelegten Mitteilung wird 
das Ziel der Migrationskontrolle in die Felder der Außenpolitik und entwicklungspolitischen 
Zusammenarbeit eingeführt. Die Gewährung von zeitlich streng befristeten 
Arbeitsmöglichkeiten als Belohnung für eine Kooperationsbereitschaft bei der Bekämpfung 
irregulärer Einwanderung ist sehr umstritten, nicht zuletzt weil nicht klar benannt wird, mit 
welchen Mitteln und Instrumenten der Rückkehrzwang verwirklicht werden sollten. Dennoch 
bleibt im Zusammenhang mit diesem Vorschlag zumindest festzuhalten, dass die Europäische 
Union ganz grundsätzlich einen Bedarf an arbeitsmarktbezogener Zuwanderung anzuerkennen 
beginnt und über die Gestaltung des Zugangs diskutiert. 

Für unseren Zusammenhang besonders bemerkenswert ist der Richtlinienvorschlag der 
Kommission über „Sanktionen gegen Personen, die Drittstaatsangehörige ohne legalen 
Aufenthalt beschäftigen“ (KOM (2007) 249). In diesem Dokument werden neben repressiven 
Maßnahmen erstmalig auch unterstützende Maßnahmen ausdrücklich eingeführt. Zum einen 
sollen Arbeitgeber zur Kontrolle von Dokumenten verpflichtet und bei Zuwiderhandlung streng 
bestraft werden. Weiterhin wird eine für alle Mitgliedsstaaten verbindliche Ausweitung und 
Verschärfung von Kontrollen vorgeschlagen. Ganz konkret sollen pro Jahr mindestens 10 % 
aller ortsansässigen Unternehmen überprüft werden müssen. Der Richtlinienvorschlag enthält 
auf Drängen von Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) aber auch 
Vorschläge für unterstützende Maßnahmen: Die Mitgliedsstaaten sollen sicherstellen, dass 
unangemeldet beschäftigte Drittstaatler den Lohn für geleistete Arbeit erhalten – auch dann, 
wenn sie bereits ausgereist bzw. abgeschoben wurden. Sodann sollen die Mitgliedsstaaten 
auch unangemeldet Beschäftigten aus Drittstaaten den Zugang zur Beschwerde gegen 
Arbeitgeber garantieren. Mit diesen beiden Vorschlägen wird ausdrücklich bestätigt und 
anerkannt, dass auch unangemeldet beschäftigte Ausländer ohne erforderlichen 
Aufenthaltsstatus einen Rechtsanspruch auf Lohn für geleistete Arbeit haben und diesen auch 
auf dem Instanzenweg einfordern können sollen. Damit hat ein unterstützender Ansatz, wie er 
in der internationalen Diskussion in Konventionen des Internationalen Arbeitsamtes oder der 
Vereinten Nationen empfohlen wird, in die europäische Gesetzgebung Eingang gefunden. 
Allerdings  wird im  Unterschied  zu den  Empfehlungen der Kontrollmaßnahmen,  wo eine Vor- 
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gabe zum Anteil der zu kontrollierenden Unternehmen von 10 % gemacht wird, keine konkrete 
Angabe über den Umfang der Umsetzung vorgeschrieben. 

Die kurzen Hinweise verdeutlichen: Trotz bestehender internationaler und menschenrechtlicher 
Verpflichtungen dominiert auch in der Europäischen Politik - nicht zuletzt aufgrund der strikten 
Haltung der deutschen Regierungsvertreter - eine Präferenz für einen repressives Umgang mit 
irregulärer Arbeitsmigration. Die Generaldirektion Justiz, Inneres und Sicherheit übernimmt 
dabei die Initiative und bringt Vorschläge zur Intensivierung der Migrationskontrolle in 
Politikfelder ein, die eigentlich in die Zuständigkeit der Außenpolitik, der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, der Arbeitsmarktpolitik oder der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit fallen. 
Die Ausweitung einseitig ordnungspolitisch begründeter Ansätze ist sehr bedenklich, denn es 
bestehen erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der vorgeschlagenen 
Maßnahmen. Erinnert werden muss auch an die humanitären und menschenrechtlichen 
„Nebenwirkungen“ der ausschließlich repressiven Migrationskontrolle: In den letzten 15 Jahren 
sind mindestens 10.000 Menschen beim Versuch der illegalen Einreise nach Europa zu Tode 
gekommen. Auch die erhöhte Verletzlichkeit der Arbeitsmigrantinnen, die sich aufgrund der 
illegalen Aufenthalts nicht trauen, ihre Rechte einzufordern und durchzusetzen, ist Folge einer 
ausschließlich repressiven Politik der Abwehr und Abschottung, die mehr an der 
Kriminalitätsbekämpfung (top-down) als an der Durchsetzung von Rechten (bottom-up) 
orientiert ist.  

Es ist aber auch erkennbar, dass auf europäischer Ebene unterstützende Ansätze im Umgang 
mit der nicht angemeldeten Beschäftigung von Drittstaatlern langsam Eingang finden. Es ist 
wichtig, diese Entwicklung aufmerksam zu verfolgen und zu unterstützen. Insbesondere durch 
konkrete Beispiele und Erfahrungsberichte über eine erfolgreiche Umsetzung unterstützender 
Ansätze könnte eine Stärkung befördert werden. Auf der anderen Seite kann die europäische 
Debatte durchaus zum Bezugspunkt für die nationale Diskussion in Deutschland genommen 
werden: Die in den vorgestellten Dokumenten entwickelte differenziertere Betrachtung und die 
vorgeschlagene Einführung von Maßnahmen zur Stärkung von Rechtssicherheit und 
Konfliktfähigkeit von unangemeldet Beschäftigten ohne Aufenthaltsstatus verdeutlichen, dass 
unterstützende  Ansätze  als  sinnvolle  und  ernsthafte   Strategien  zunehmend  Anerkennung 
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finden, um unangemeldete Beschäftigung zu vermeiden und Wanderarbeitern besseren Schutz 
vor Ausbeutung zu bieten. Dass nicht-repressive Ansätze in der europäischen Diskussion 
Eingang finden belegt, dass diese Vorschläge für einen unterstützenden Ansatz inzwischen 
ernster genommen werden und durchaus als Maßstab für die Diskussion auf nationaler Ebene 
genommen werden könnten. 

 

 

 

 

 

 

 

eine Materialsammlung von Norbert Cyrus finden Sie unter diesem Link: 
Ausgewählte Literaturhinweise.pdf

Aus_Literaturhinweise.pdf
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Input: Norbert Cyrus 

Moderation: Tom Seibert 
 
 
Vorbemerkung: Die Zusammenfassung der Arbeitsgruppe stellt die wichtigsten Aussagen der 
Diskussion ohne Anspruch auf Vollständigkeit dar. Die Äußerungen wurden von 
Einzelpersonen gemacht und entsprechen nicht unbedingt den Auffassungen der in der 
Arbeitsgruppe anwesenden Personen!  
In der Arbeitsgruppe ging es zunächst um die Einschätzung und Bewertung der aktuellen 
politischen Entwicklung auf europäischer und deutscher Ebene. Dabei wurde mit Bezug auf die 
von der Europäischen Kommission vorgelegten „beschäftigungspolitischen Leitlinien“ noch 
einmal geklärt, was mit dem Abbau bürokratischer Hürden und rechtlicher Hindernisse bei der 
Überführung von unangemeldeter Arbeit in legale Beschäftigung genau zu verstehen ist. Das 
Beispiel einer transparenten und schnelleren Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitserlaubnis 
für eine Saisonarbeit wurde dann weiter entwickelt mit dem Hinweis, dass auch legale 
Möglichkeiten für eine Arbeitsaufnahme eröffnet werden müssten.  
 
 
 
 
 
 
Der bisherige offizielle Umgang erwecke den Eindruck, dass die unangemeldete Beschäftigung 
stillschweigend geduldet würde. Vor allem in der häuslichen Pflege von Demenzerkrankten sei 
der Einsatz unangemeldeter Pflegerinnen aus Mittel- und Osteuropäischen Ländern verbreitet 
und nahezu unvermeidlich, da man sich anders eine Pflege im vertrauten Wohnbereich gar 
nicht leisten könne. Darauf kam der Einwand, dass das Kostenargument sehr schnell 
vorgebracht wird, sich tatsächlich aber vor allem die besser gestellten Haushalte eine Hilfe 
leisten, die durchaus einen höheren Lohn zahlen könnten. Als Schlussfolgerung wurde auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, bei der unangemeldeten Beschäftigung zu differenzieren. Es 
wurde betont, dass es wohl nötig sein wird, passgenaue Regelungen für die Zulassung von 
Arbeitsmigranten zu entwickeln, die für die jeweiligen Situation angemessen sind und 
tatsächlich dabei helfen, dass nicht angemeldete Beschäftigte nicht ausgebeutet werden und 
ein Ausweg aus der informellen Beschäftigung ermöglicht wird.     
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Einige Teilnehmerinnen gaben aus ihren Arbeitsbereichen Beispiele nicht angemeldeter 
Beschäftigung in Hannover. Nach übereinstimmender Einschätzung ist die nicht angemeldete 
Beschäftigung von Migrantinnen auch in Hannover ein Thema. Beratungsstellen berichteten 
von Hilfeersuchen von Migrantinnen, die um ihren Lohn betrogen wurden. So habe eine 
Gruppe von Migrantinnen für drei Monate Arbeit in einem Hotel gerade einmal 180 € erhalten – 
eine Auszahlung des ausstehenden Lohnes für die geleistete Arbeit wurde verweigert. 
Ausgehend von diesen Berichten wurde in der Arbeitsgruppe herausgearbeitet, dass geltende 
arbeitsrechtliche Bestimmungen (Tarif, Arbeitszeit, Arbeitsschutz etc.) ganz unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus auch für Migrantinnen und Migranten ohne Aufenthaltsstatus gelten. Auch sie 
haben Rechte und können diese einfordern. Allerdings bestehe das Problem der 
Rechtsdurchsetzung. Dass es aber durchaus auch für Menschen ohne Aufenthaltsstatus 
möglich ist, den Rechtsweg zu beschreiten und Arbeitsgerichte einzuschalten, um 
vorenthaltenen Lohn gerichtlich geltend zu machen, ohne dass die Feststellung des 
Aufenthaltsstatus erfolgen muss, zeigen die Erfahrungsberichte einer (inzwischen nicht mehr 
bestehenden) Beratungsstelle in Berlin.  
 
Die Diskussion in der Arbeitsgruppe ergab folgende Hinweise, wie der Umgang mit 
unangemeldeter Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten auf kommunaler Ebene 
erfolgen könnte.  
 

1) Es zeigte sich, dass auch in Hannover bei der unangemeldeten Beschäftigung von 
Migrantinnen und Migranten ausbeuterische Verhältnisse mit eklatanter Verletzung 
verbindlicher Standards bestehen. Es bestehen jedoch keine genaueren Kenntnisse, da 
die Behörden und bestehenden Beratungsstellen sich bisher mit dem Thema 
Arbeitsausbeutung nicht befasst haben. Notwendig erscheint, im Rahmen des Runden 
Tisches eine Bebachtung der Situation anzuregen und Informationen über Fälle von 
Arbeitsausbeutung in anonymisierter Form zu sammeln und auszuwerten, um die 
Öffentlichkeit zu sensibilisieren.  

 
2) Die Diskussion verdeutlichte einen niedrigen Bewusstseins- und  Kenntnisstand über 

gesetzlich verankerte rechtliche Ansprüche, die unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
auch für unangemeldet beschäftigte Ausländer bestehen. Dies trifft sowohl für die 
Migrantinnen und Migranten wie auch für Gewerkschaftsstellen und 
Beratungseinrichtungen zu. Auch die Instrumente und Wege zur Durchsetzung 
bestehender Rechte für Menschen ohne Aufenthaltsrechte sind nicht bekannt. Vor  
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 diesem Hintergrund ist es dringend erforderlich, in geeigneter Form über die geltende 
Rechtslage und die Mittel zur Durchsetzung von Rechten zu informieren. 

 
9. Kommunal finanzierte oder unterstützte Beratungseinrichtungen sollten für das Thema der 

Arbeitsausbeutung von Migrantinnen und Migranten durch Informationsmaterial und 
Fortbildungsmaßnahmen sensibilisiert werden. Das Themenfeld Arbeitsausbeutung sollte 
als offizielles Beratungsthema anerkannt und entsprechend finanziell unterstützt werden. 
Möglichkeiten und Formen der Kooperation mit Gewerkschaftsstellen und Anwaltsvereinen 
sollten gesucht und gefördert werden  

 
10. Städtische Behörden wie zum Beispiel die Gewerbeaufsicht, die Kenntnisse über Fälle von 

Arbeitsausübung erlangen könnten, sollten für das Thema Arbeitsausbeutung sensibilisiert 
werden. Die MitarbeiterInnen sollten in Fortbildungen auf die bestehende Rechtslage 
hingewiesen werden und angewiesen werden, Betroffenen in angemessener Form über 
ihre Rechte zu informieren und Hinweise auf  Beratungsstellen für die weitere 
Unterstützungsarbeit zu geben. 

 
11. Die Stadt Hannover sollte Initiativen zum Aufbau von Stellen zur Beratung und 

Unterstützung der Opfer von Arbeitsausbeutung etwa im Rahmen von EU-Programmen 
oder nationalen Modellprojekten anregen und diese als strategischer oder operativer 
Partner unterstützen.  
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DIAKONISCHES WERK Stadtverband Hannover e. V. 
Abt.  ProMigration     
 
Menschen ohne Aufenthaltspapiere – Statement zum  
Round-table-Gespräch   
 
  
Illegale Migration gilt als ein zentrales Phänomen in der globalisierten, von großen 
sozialen Unterschieden gezeichneten Weltgesellschaft. Dennoch prägen einige 
grundlegende Rahmenbedingungen der einzelnen Staaten die Lebensrealität der 
betroffenen Menschen auf unterschiedliche Weise.  

 
In Deutschland gibt es keine Legaldefinition von aufenthaltsrechtlicher Illegalität, sondern nur 
die normative Regelung von Einreise und Aufenthalt. Im Komplex „Illegalität“ wiederum können 
sich verschiedene Phänomene mischen, wie illegale Einreise, illegaler Aufenthalt sowie illegale 
Beschäftigung. Im Folgenden sind Menschen gemeint, die keinen Aufenthaltstitel und keine 
Duldung besitzen. Sie können sowohl gar nicht oder auch wegen ihres legalen Voraufenthaltes 
im Ausländerzentralregister (AZR) als ausreiseverpflichtet registriert sein.   
Illegalität entzieht sich per definitionem behördlichen Kontakten und damit einer statistischen 
Erfassung – d.h., es gibt keine belastbaren Daten über die tatsächliche Anzahl der Menschen. 
Schätzungen für Deutschland schwanken - je nach Couleur und Kontext - zwischen 
mindestens 100.000 bis zu einer Million Menschen.  
 
Trotz europäischer Harmonisierung der Asyl- und Migrationspolitik unterscheiden sich die 
Lebensrealitäten irregulärer Migranten in den EU-Staaten erheblich. Einer der wichtigsten – 
und in der Lebensrealität folgenschwerste Unterschied besteht in Deutschland darin, dass 
illegale Einreise und Aufenthalt Straftaten sind, dementsprechend hoch sind die normativen 
Kontrollmechanismen auf verschiedenen institutionellen Ebenen. Auch die Anfang der 90er 
Jahre in das deutsche Ausländerrecht eingeführten behördlichen Übermittlungspflichten 
sind in dieser Form in Europa einmalig. Die Normenverbindlichkeit des § 87 AufenthG, in 
dem die Meldepflicht der öffentlichen Stellen geregelt ist, lässt bisher keine 
Lösungsmöglichkeiten z.B. im Bereich Beschulung, med. Versorgung und arbeitsrechtliche 
Absicherung  finden, um damit das Grundrecht auf Sicherung menschenwürdiger 
Existenzbedingungen für Menschen ohne geregelten Aufenthalt zu schaffen. 
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Dementsprechend gibt es in Deutschland auch keine Selbstorganisationen der Betroffenen, 
wie z.B. die „Sans papiers“-Bewegung in Frankreich. Die Systematik des deutschen 
Aufenthaltsgesetzes erfordert zwingend bei bekannt werden des irregulären Aufenthaltes die 
Ausreise. Das heißt, die Menschen sind mehr noch darauf angewiesen, dass die notwendige 
gesellschaftliche und besonders rechtliche Veränderung mit Hilfe Dritter erfolgt.  Innerhalb der 
Diskussion in Deutschland zu diesem Thema lassen sich zwei Schwerpunktpositionen 
erkennen: Eine „ordnungsrechtliche“, von der aus illegale Einwanderung und Aufenthalt primär 
als ein Verstoß gegen das geltende Recht betrachtet wird, sowie eine „menschenrechtliche“, 
die ausgehend von den unveräußerbaren menschlichen Grundrechten auf die Sicherung 
sozialer Mindeststandards dringt.  
 
Ausgehend von unserem diakonischen Selbstverständnis plädieren wir in diesem 
Spannungsverhältnis für eine „duale“ Perspektive. Zweifelsohne respektieren wir die staatliche 
Souveränität, den Zugang und den Aufenthalt auf dem eigenen Territorium normativ zu 
regulieren und zu kontrollieren, treten aber auch gleichzeitig dafür ein, neben notwendiger 
Kontrollpolitik und Ordnungsaufgaben Lösungswege für den Erhalt von unveräußerlichen 
Rechten, wie das Recht auf Gesundheit, Bildung und Lohn für faktisch geleistete Arbeit, für 
freiwillige Rückkehr oder Legalisierungsmöglichkeiten des Aufenthaltes zu finden.    
 
Migranten ohne Status sind nicht per se Menschen in Not, aber die illegale Existenz kann 
durchaus mit Notlagen einhergehen. Hilfe finden die wenigsten, weil sie ihre Rechte nicht 
kennen, die sprachliche Barriere zu hoch ist oder sie fürchten, verraten und abgeschoben zu 
werden. Aus der langjährigen Beratungsarbeit kann gesagt werden, es wenden sich vermehrt 
Menschen, die in Deutschland ohne Aufenthaltstitel leben, an unsere Beratungsstelle.  
 
Bei den einschlägigen Rechtsvorschriften zum Aufenthalt, den Arbeitsrechten oder auch der 
medizinischen Hilfe handelt es sich um komplexe Fragestellungen.  Fehlende deutsche 
Sprachkenntnisse, ein anderer Kultur- und Rechtskreis und nicht zuletzt die Angst vor 
Entdeckung indizieren bei Menschen ohne Aufenthaltsrecht die mangelhafte Möglichkeit zur 
selbständigen Interessenwahrnehmung. 
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Auch wenn der Weg zu einer selbstverständlichen Gewährung von elementaren Grundrechten 
noch weit ist, stehen bereits jetzt Instrumentarien zur Verfügung, die koordiniert, laufend 
weiterentwickelt und vor allem den betroffenen Menschen besser zugänglich und nutzbar 
gemacht werden müssen. 
Aufgrund der im Einzelfall gegebenenfalls schwerwiegenden Konsequenzen für Gesundheit 
sowie den Aufenthalt – gegebenenfalls (Abschiebungs)haft und  zwangsweise Rückführung in 
das Herkunftsland – sowie der erschwerten Kontakte zu den etablierten Institutionen wie 
Behörden, Gerichte, Ärzten und Krankenhäusern ist es notwendig, für Menschen ohne Papiere 
eine Behörden-unabhängige und vertrauliche, wg. der oft fehlenden Barmittel kostenlose 
Anlaufstelle zu schaffen.  
 
Das Angebot zur Hilfe muss fakultativ und ergebnisoffen sein, denn die letzte 
Entscheidung trifft immer der Rat- und Hilfe suchende Mensch.  

 
Unser Ziel ist weiterhin, uns einzusetzen bei den bei den gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortungsträgern, d.h. in  Politik, Wirtschaft, den Gewerkschaften, den Kirchen 
und den Wohlfahrtsverbänden die Voraussetzungen für eine angstfreie Gewährung und 
Durchsetzbarkeit grundlegender sozialer Rechte zu schaffen wie med. 
Grundversorgung, Recht auf Bildung (= Beschulung d. Kinder)  sowie den Lohn für 
faktisch geleistete Arbeit. 

 

i.A.  Reingard Ries  

 

 

 

 
 
 
 
 



 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Medizinische Flüchtilingssolidarität 
 
Die Medizinische Flüchtlingssolidarität ist eine Gruppe in Hannover, die seit Mitte 1998 ein 
medizinisches Versorgungsnetz für Flüchtlinge und MigrantInnen aufbaut. Wir wollen eine 
gesundheitliche Versorgung für Menschen – unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus – 
ermöglichen, die derzeit aus der medizinischen Versorgung ausgeschlossen werden. Unsere 
Motivation zur Gründung dieses Projektes entstammt u.a. daraus, dass wir aus medizinischen 
Berufen kommen, eigene Migrationserfahrungen haben und vor allem unser Handeln als 
politisches Handeln verstehen. Die Beratungsstelle ist nichtstaatlich und wir arbeiten 
unabhängig von Kirchen, Parteien und anderen Institutionen. Es findet jedoch eine 
Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen, Organisationen, ÄrztInnen, DolmetscherInnen 
und antirassistichen Gruppen statt. Eine weitere Vernetzung wird angestrebt. Unsere Arbeit ist 
rein ehrenamtlich und außer Spenden – auf die wir dringend angewiesen sind – erhalten wir 
keine finanzielle Unterstützung. 
 
Medizinische Versorgung muss ein Grundrecht für alle Menschen sein. Wir sind nicht bereit zu 
akzeptieren, dass Menschen von der medizinischen Versorgung ausgeschlossen werden. 
Deshalb wollen wir auf der einen Seite eine medizinische Hilfsstruktur schaffen, an die sich 
Flüchtlinge und MigrantInnen, die staatlicherseits gar nicht oder nur unzureichend versorgt 
werden, wenden können, um soweit wie möglich eine Versorgung zu gewährleisten. Auf der 
anderen Seite wollen wir aber auch eine Öffentlichkeit für diese Thematik herstellen und 
politischen Druck aufbauen, um letztendlich die Abschaffung von Sondergesetzen zu bewirken. 
Solange aber die Sondergesetze bestehen, wollen wir praktisch helfen und ein Gegengewicht 
zur herrschenden politischen Überzeugung darstellen. Unser Ziel ist jedoch, dass von 
staatlicher Seite die Notwendigkeit eingesehen wird, eine Versorgungsstruktur zu schaffen, die 
unsere Arbeit überflüssig macht. 
 
Der politische Kurs mit den damit verbundenen gesetzlichen Grundlagen hat sich in den letzten 
Jahren drastisch verschärft. Europa vollzieht eine Politik der Abschottung, um den eigenen 
Wohlstand zu sichern. Durch die faktische Abschaffung des Rechts auf Asyl und der damit 
verbundenen restriktiven Flüchtlingspolitik steigt die Anzahl der Menschen ohne 
Aufenthaltsstatus. Ein großer Teil der in Deutschland lebenden Flüchtlinge und MigrantInnen 
wird von der gesundheitlichen Regelversorgung ausgeschlossen. So bekommen Flüchtlinge im 
regulären Asylverfahren oder mit dem Status einer Duldung medizinische Versorgung nur noch  
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im „akuten Krankheitsfall“, bei Schmerzzuständen und für Schwangerschaft oder Entbindung 
zugestanden. Insbesondere Menschen ohne Aufenthaltsstatus gänzlich versagt, zumal jeder 
Versuch, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, das Risiko einer Abschiebung birgt. 
Diesem inzwischen etablierten Rassismus, der sich durch alle Bereiche unserer Gesellschaft 
zieht, wollen wir aktiv und praktisch etwas entgegensetzen. 
 
 
Medizinische Flüchtlingssolidarität 
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Erfahrungen und Schlussfolgerungen der Kooperative Flüchtlingssolidarität (KFS) aus 
der Unterstützung von Menschen ohne Papiere 
 
Von vornherein war klar, dass die KFS nur in Einzelfällen helfen und nicht grundsätzlich die 
Situation von Menschen ohne Papiere verbessern konnte. Wenn es auch in den Einzelfällen für 
die Betroffenen eine konkrete Hilfe war, so hatte es doch eher symbolischen Charakter. 
 
In unserer Arbeit ist uns deutlich geworden, dass die Probleme und die Bedürfnisse der Leute, 
die wir unterstützt haben, sehr vielschichtig, komplex und individuell sehr unterschiedlich 
waren. Vorrangig haben wir uns auf die Versorgung mit Wohnraum, medizinische Versorgung 
(später an Medizinische Flüchtlingssolidarität übergegangen), materielle Versorgung, Kita- und 
Schulbesuch sowie Beratung im Aufenthaltsverfahren, Suche nach rechtlichen Perspektiven 
bzw. der Vermittlung von Beratung konzentriert. 
 
Nicht selten konnten während der Unterstützung in der Illegalität Legalisierungen erreicht 
werden. Für die Betroffenen konnte ein Freiraum geschaffen werden, um erst einmal 
Informationen über die eigenen Möglichkeiten zu bekommen und Perspektiven zu erarbeiten. 
Die Betroffen standen i.d.R. unter Druck und hatten Angstzustände, die ihnen rationale 
Entscheidungen nur schwer ermöglichten. Daher war die Möglichkeit des Zur-Ruhe-Kommens 
wichtig. Die Unterstützungsangebote mussten auch niedrigschwellig und unkompliziert sein. 
 
Die Unterstützung bzw. wer uns erreichte und wen wir für die Unterstützung erreichten, hing 
sehr von glücklichen und zufälligen Umständen ab. Leute, die bereits in ein Netzwerk oder eine 
Community eingebunden sind, kommen i.d.R. (weitgehend) ohne Unterstützung durch 
Initiativen wie der KFS aus. Die Leute, die wir unterstützt haben, konnten nicht auf solch ein 
Netz zurückgreifen bzw. haben über uns ein anderes Netzwerk gefunden. 
 
Unsere Erfahrungen haben deutlich gemacht, dass unsere Unterstützung keine grundsätzliche 
Lösung für Menschen ohne Papiere sein kann. Unsere Unterstützung konnte nur im Einzelfall, 
zufallsabhängig helfen. Die Bedürfnisse der Betroffenen sind individuell unterschiedlich und 
komplex und machen professionelle Unterstützung notwendig. Es müssen daher strukturelle 
Lösungen her, wobei der Zugang zu Regelangeboten u.a. der Gesundheitsversorgung und der 
Bildung (Kindergarten, Schule etc.) ermöglicht werden muss. Insbesondere für Kinder und 
Jugendliche würden sonst jegliche Zukunftsperspektiven zunichte gemacht. Es wurde auch 
deutlich, dass erst im Laufe unserer Unterstützungszeit Legalisierungen ermöglicht wurden und 
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die juristischen Möglichkeiten genutzt werden konnten. 
 
Es geht darum, Menschrechte auf z.B. Gesundheit, Wohnen und Bildung auch für Illegalisierte 
umzusetzen. Die Stadt Hannover muss sich dafür einsetzen, dass Menschen ohne Papiere die 
Regelangebote wahrnehmen können. Dies kann zum einen über politische Arbeit geschehen, 
wobei sich u.a. für die Abschaffung des § 87 AufenthG („Denunziationsparagraf“) und des § 96 
AufenthG („Schlepperparagraf“) eingesetzt werden muss. Zum anderen kann dies durch die 
Bereitstellung besonderer Angebote wie z.B. anonymer Krankenscheine oder der Einrichtung 
eines Fonds geschehen. 
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Malteser Migranten Medizin 
 
Die jetzt einjährige Arbeit in der Malteser Migranten Medizin - Menschen ohne 
Krankenversicherung hat eines klar werden lassen: Migrationsarbeit beginnt in den Köpfen 
sowohl der Menschen mit Migrationshintergrund als auch in der deutschen Bevölkerung. 35% 
der zu behandelnden Patienten stammen aus Nicht-EU-Staaten, 45% aus den Staaten der EU, 
überwiegend Osteuropa, der Rest sind Deutsche. Da die Patienten die Praxis häufiger 
aufsuchen müssen, entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis dass sich schon darin zeigt, dass 
zahlreich Familienangehörige mitgebracht werden, vor allem auch Kinder. Über das Netzwerk 
von z. Zt. 35 Fachärzten, die allesamt Auslandserfahrung haben, werden weitere 
Berührungsängste abgebaut. Unsere finanziellen Förderer sind jetzt nicht nur Menschen / 
Unternehmen, die im Ausland tätig waren oder sind sondern auch erstmalig Bürger/innen mit 
Migrationshintergrund. 
 
Gerd Rauchfuß 
Malteser Migranten Medizin 
Malteser Hilfsdienst e.V. 
Anderter Str. 129c 
30559 Hannover 
Tel: 0511/ 9 59 86 -44/41 
Fax: 0511/ 9 59 86 -40 
E-Mail: gerd.rauchfuss@maltanet.de 
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Die Arbeit des Caritasverbandes Hannover mit Menschen ohne legalen Status 
 
 
Guten Tag, 
 
ich heiße Hortensia González und bin sei dem 1.3.1978 beim Migrationsdienst des 
Caritasverbandes tätig. 
 
Das Thema was wir heute behandeln, begleitet mich beruflich von Anfang an. 
 
Eine Selbstverständlichkeit, dass man sich auch Menschen ohne Aufenthaltsstatus 
annimmt, wenn man im kirchlichen und karitativen Bereich tätig ist.  
 
Denn es gibt Notsituationen wo man diesen Menschen helfen soll und wo wir mit unserem 
christlichen Grundverständnis Hilfe anbieten müssen. 
 
Wir beraten diese Menschen, indem wir prüfen, welche Möglichkeiten es gibt einen legalen 
Status zu bekommen. Das ist immer das Primat in der Beratung. 
 
Dann gibt es die Fälle, wenn jemand erkrankt, dann versuchen wir natürlich eine medizinische 
Behandlung zu organisieren. Dabei ist uns unsere Arztsprechstunde im Hause  unentbehrlich. 
 
Bei  Obdachlosigkeit oder extremen Verhältnissen versuchen wir mit viel Engagement und 
Zeitaufwand hilfsbereite Menschen zu finden.  
Wir sprechen katholische Gemeinden an und religiöse Orden, auch engagierten Christen die 
Unterkünfte zu Verfügung stellen, um auf diese Weise für eine begrenzte Zeit  manches 
Problem zu mildern. 
 
Der Kindergarten und Schulbesuch der Kinder sind Bereiche die nach wie vor ungelöst sind bis 
auf wenige Ausnahmen. 
 
Dies alles ist für uns selbstverständlich, da wir einen christlichen begründeten Auftrag 
haben uns um die Menschen zu kümmern. 
 
Einen Grund möchte ich benennen weshalb diese Menschen zur Caritasberatung kommen: 
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                          Caritas ist überall in der Welt bekannt. 
Bevor die Menschen nach Deutschland einreisen kennen sie Caritas in ihren Heimatländer und 
wissen um unseren Auftrag und um die Bedeutung des Wortes bescheid: 
                   
                       Christlich praktizierte Nächstenliebe 
 
Sie zweifeln keine Minute daran, dass sie bei uns Hilfe erfahren werden. Und sie kriegen es 
bestätigt. 
 
Besonders in Lateinamerika, der größte katholische Kontinent der Erde, ist Caritas in jedem 
kleinen Winkel bekannt. 
 
Ein weiterer Grund weshalb ich persönlich in diesem Bereich immer engagiert gewesen bin, 
beruht darauf, dass 23 Länder dieser Welt  spanisch sprechen. Von daher ist  unser 
„Sozialdienst für Spanier  des Caritasverbandes“  für diese Menschen immer bekannt 
gewesen. 
 
Unsere Dienste wurden mit der Zeit umstrukturiert in Migrationsdienste und wir haben ein 
Team wo in vielen Sprachen beraten wird. Also können Menschen aus Osteuropa, Afrika, 
Asien und Amerika  problemlos in Sprachen die sie kennen beraten werden. 
 
Manche dieser Menschen sind nur wenige Wochen  oder einige Monaten hier, andere für viele 
Jahre.  
Eine große Zahl bilden die Rechtstreuen. Daneben gibt es aber die Überlebenskriminalität und 
Verwicklungen in kriminellen Strukturen. 
 
Die Nachfrage nach der Arbeitskraft von Menschen ohne Papiere ist groß: 
In Privathaushalten, im Hotel und Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft, in der Reinigung 
und Baubranche, nicht zuletzt in der Prostitution. 
Sie sind gleichermaßen arbeitswillig und anspruchslos. Sie erwerben keine Ansprüche. 
 
Dass heißt, dass es Leute gibt, die von der Illegalität profitieren. Diejenigen die Illegalen 
beschäftigen, brauchen erstmal die Sozialabgaben nicht zu bezahlen und sie drücken die 
Löhne und schaffen Arbeitsbedingungen,  für die kein Legaler auf dem Arbeitsmarkt zu 
bekommen ist. 



 55 

 
 
 
1. Eröffnung 
 
2. Leben und arbeiten in der Illegalität 
 
3. Vorrang der Menschenrechte für 

Menschen ohne Papiere 
 
4. Forum 1: Medizinische Versorgung 
 
5. Forum 2: Bildung und Ausbildung 
 
6. Forum 3: Arbeitswelt 
 
7. Statements der TeilnehmerInnen   der 

Talkrunde 
 
8. Anhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die werden als spottbillige Arbeitskräfte ausgenutzt. 
Oft wird der vereinbarte Lohn nur zum Teil oder gar nicht bezahlt. Sie werden regelrecht 
ausgebeutet. 
 
Es werden horrende Preise für Zimmer oder auch nur für eine Schlafoption („warmes Bett“ 
genannt, weil von mehreren schichtweise geteilt wird und jeder zahlt dafür) gezahlt. 
 
Ausbeutung  und Erpressung  durch eigene Landsleute sind keine Seltenheit. Aus Angst vor 
einer Statusentdeckung mit nachfolgender Ausweisung wagen sie  nicht  sich an die Polizei zu 
wenden. 
 
Ebenso ist diese Angst oftmals ein Hindernis, aus kriminellen Zusammenhängen auszusteigen. 
 
Bei den Menschen die ohne Aufenthaltserlaubnis bei uns leben, kommen Scheinehen, 
Prostitution, Drogenhandel aber auch Kaufdiebstähle vor. 
 
Oftmals haben wir festgestellt, dass in den jeweiligen Ländern keine genauen Informationen 
hinsichtlich der Aufenthaltsbestimmungen vorhanden sind. 
Vielmehr zirkulieren die Nachrichten von denen die Geld nach Hause überweisen und die es 
geschafft haben auf welche Weise auch immer. 
 
Zum Schluss sei erwähnt dass es, eine Reihe von Menschen gibt, die von ihrem Aufenthalt in 
Deutschland enttäuscht sind. Die Erwartungen haben sich nicht erfüllt. 
Da sie aber kein Geld für die Rückreise haben, sind sie gezwungen in Deutschland zu bleiben. 
Die Möglichkeit einer freiwilligen Rückkehr sollte gefördert werden.  
 
Hortensia González. Migrationsdienst des Caritasverbandes Hannover e. V. 
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Nicht gesprochenes Grußwort von Asghar Eslami 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Fachtagung „Menschen ohne legalen Aufenthalt“ und 
freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.  

Meine einführenden Worte sollen aber nicht der Darstellung und Erläuterung der Tagung 
dienen, das wird Ihnen Frau Arzu Altuğ anschließend besser vermitteln.  

Ihnen möchte ich kurz den Runden Tisch vorstellen bzw. den Hintergrund erläutern, 

auf dem solche Ideen entstanden sind.  

Der Runde Tisch für Gleichberechtigung – gegen Rassismus ist ein 

Forum für fachlichen Austausch und praxisbezogene Zusammenarbeit der 

beteiligten Mitglieder mit dem Ziel, Gleichberechtigung und 

Zusammenleben von Menschen, unabhängig von ihrem 

Aufenthaltsstatus, ihrer Herkunft, Weltanschauung, Religion, Geschlecht 

und sexueller Orientierung, in unserer Stadt zu fördern. Wir treten deshalb 

einerseits uns bekannt werdenden Formen von Diskriminierung, 

Rassismus und Antisemitismus in unserer Stadt mit allen uns zur 

Verfügung stehenden Mitteln entgegen. Andererseits setzen wir uns mit 

unserem Fachwissen für die Beseitigung struktureller Ungleichheiten und 

Ungerechtigkeiten ein. 
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Mit dieser kurzen Ausführung sollte die Entwicklung des RT dargestellt werden. 

Sicherlich wird uns die drängende Frage „Schicksal der Menschen Ohne Papier“ weiterhin als 

gemeinsame Aufgabe der Stadtgesellschaft bleiben. Wir alle sind dazu aufgerufen, der Frage 

nachzugehen und dafür konkrete Wege anzuzeigen.  

Mit dem Hinweis, dass die Verwaltung und Politik vielleicht viel mehr Verantwortung 

übernehmen können bzw. sollen, möchte ich meine Ausführung diesbezüglich schließen.  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
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Auszug aus dem Lokalen Integrationsplan (LIP) für die Landeshauptstadt Hannover, Verwaltungsentwurf 2008 

Feld 3:  Soziales  

3.8  Illegale Migration 
 

Ausgangslage 
Bislang gibt es kaum wissenschaftliche Forschung zum illegalen Aufenthalt von Migrant/innen 
in Deutschland. Das hierzu vorhandene Expertenwissen findet sich eher schlecht zugänglich 
außerhalb des wissenschaftlichen Bereichs. Dieses Manko berechtigt eine Kommune jedoch 
nicht dazu, die Augen vor der Existenz tausender Menschen, die sich illegal im Stadtgebiet 
aufhalten, zu verschließen. 
 
Illegal ist der Aufenthalt von Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die zwar in 
Deutschland leben, aber weder Aufenthaltstitel noch Duldung besitzen, somit weder im 
Ausländerzentralregister noch sonst behördlich registriert sind. Sie geraten in diese Situation 
typischerweise durch Überschreitung der erlaubten Aufenthaltsdauer nach legaler Einreise. 
Andere Möglichkeiten sind die Einreise mit gefälschten Dokumenten oder einem betrügerisch 
erworbenen Visum und der unregistrierte Grenzübertritt. 
 
Diese letztere, heimliche Form der Einreise beherrscht zwar die öffentliche Wahrnehmung, ist 
aber nach Expertenmeinung eher weniger bedeutsam. Illegale Aufenthalte entstehen in 
Deutschland in der Mehrzahl im Anschluss an eine offizielle Einreise. Man kann zudem davon 
ausgehen, dass es eine Vielzahl von wechselnden – und nicht selten Legalität und Illegalität 
verbindenden – Mischformen von Einreise, Aufenthalt und Beschäftigung gibt. 
 
Die Verteilung nach Alter, Geschlecht und Familienstand der Betroffenen hängt stark von den 
Einwanderungsmotiven ab. Bei den ökonomisch motivierten Einwanderungen dominieren 
Alleinstehende in einem Alter bis 30 Jahren. Soweit ein Flüchtlingsschicksal vorliegt, handelt es 
sich in der Mehrzahl um Menschen in Familienzusammenhängen. Innerhalb dieser Familien 
kann sich auch der Aufenthaltsstatus einzelner Mitglieder verändern, so dass es bei einer 
Familie sowohl legal und illegal hier lebende Mitglieder geben kann. 
Sonderphänomene bilden die illegalen Einwanderung von Personen, die erzwungen oder 
freiwillig in der Sexindustrie arbeiten, sowie die Einwanderung von Personen, die die Grenze  
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zur Durchführung krimineller Vorhaben überqueren. Für alle Varianten illegalen Aufenthaltes 
aber gilt, dass er in der Regel nicht dauerhaft ist.  
 
Aus Sicht der Betroffenen führen zwei Wege aus der Illegalität heraus: entweder Verlassen des 
Landes durch Rück- oder Weiterwanderung oder Erwerb eines anderen Status durch Stellung 
eines Asylantrages, Erlangung einer Duldung oder Heirat eines Partners mit gesichertem 
Aufenthalt. Aus staatlicher Sicht wird ein aufgedeckter illegaler Aufenthalt zwangsweise mit 
Abschiebung beendet. Kollektive Legalisierungsaktionen wie in anderen Staaten der 
Europäischen Union (z.B. Spanien und Italien) oder in den USA wurden in Deutschland bisher 
nicht durchgeführt. 
 
Nicht jeder, der sich illegal in Deutschland aufhält, befindet sich automatisch in einer Notlage, 
aber die illegale Existenz kann Notlagen erzeugen. Zu diesen Notlagen zählen Armut, 
Verschuldung und soziale Abhängigkeiten, bis zur Freiheitsberaubung und einer 
Lebenssituation, die durch Gewalt und Erpressung geprägt wird.  
 
Die illegale Einwanderung kann nur bestehen, weil sie in der aufnehmenden Gesellschaft 
Unterstützung und Nachfrage findet. Die Unterstützung kann etwa durch die Solidarität von 
Familienmitgliedern geprägt sein, aber auch eine kriminell-ausbeuterische Form annehmen in 
Gestalt der Nachfrage nach illegaler Beschäftigung und im Bereich der Sexindustrie. Allerdings 
zeigen Wirtschaftsanalysen, dass die Schattenwirtschaft in Deutschland nur in geringem Maße 
(geschätzt 13 Prozent) mit illegaler Ausländerbeschäftigung betrieben wird. Ausnahmen bilden 
Bereiche wie haushaltsnahe Dienstleistungen, Baugewerbe, Gastronomie und 
Gebäudereinigung, in denen höhere Anteile von so genannter Schwarzarbeit von Migrant/innen 
zu verzeichnen sind.  
 
Sieht man von den immanenten Verstößen gegen das Aufenthalts- bzw. Asylverfahrensgesetz 
ab, verhalten sich Migrant/innen in der Illegalität mehrheitlich bewusst gesetzeskonform, was 
mit ihrem Bestreben nach Vermeidung von Behördenkontakten gut erklärlich ist. Dies trifft 
natürlich nicht auf den Teil der illegalen Migranten zu, die nur zum Zweck des Begehens von 
Straftaten eingereist sind.  
 
Statistisch gesicherte Daten über die Zahl der in Deutschland sich aufhaltenden illegalen 
Einwanderer liegen naturgemäß nicht vor. Der Konsens informierter Schätzungen nimmt aber  
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für die deutschen Großstädte Zahlen im fünfstelligen Bereich an. Man muss deshalb für 
Hannover mit einer Zahl von mehreren Tausend illegalen Eingewanderten rechnen. 
 
Bei den Kindern, die sich mit ihren Familien illegal in Deutschland aufhalten, besteht eine 
besondere Situation. Auch der jüngste Bericht des UN-Sonderberichterstatters für Bildung 
weist darauf hin, dass das deutsche Ausländerrecht im Widerspruch zur UN-
Kinderrechtskonvention steht. So sind öffentliche Stellen wie auch kirchliche und soziale 
Organisationen verpflichtet, Ausländerbehörden über illegale Aufenthalte (auch im Kindesalter) 
zu informieren. Dies kann in der Praxis zu einer Verhinderung des grundgesetzlich garantierten 
Rechts auf Bildung führen.  
 
Grundsätzlich ist für Staat wie Kommune Illegalität nicht hinnehmbar; tritt sie auf, müssen Mittel 
und Maßnahmen darauf gerichtet sein, sie zu beenden, zugleich aber auch ihre Folgen – 
soweit möglich – abzumildern. Es entsteht so ein dauerhaftes Spannungsverhältnis zwischen 
dem unaufgebbaren Anspruch des Staates auf Beendigung des illegalen Aufenthaltes und der 
menschenrechtlichen Verpflichtung, Folgen wie Ursachen der Illegalität entgegenzutreten 
sowie das Grundrecht auf Sicherung einer menschenwürdigen Existenz auch für diesen 
Personenkreis zu sichern.  
 
Jede Initiative, die sich an Menschen mit illegalem Aufenthalt richtet, muss sowohl dem 
spannungsvollen rechtlichen Hintergrund als auch den besonderen Lebensumständen dieser 
Menschen Rechnung tragen, die z.B. mit sich bringen, dass alle entsprechenden Maßnahmen 
und Projekte einer ausgeprägten Niedrigschwelligkeit bedürfen.  
 
Dabei ist auch von Bedeutung, Personen, die sich im Rahmen humanitärer Hilfe engagieren, 
unmissverständlich vor strafrechtlicher Verfolgung (Beihilfe zu illegalem Aufenthalt; § 96 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG)) zu schützen. Konkrete Problemsituationen ergeben sich auch 
hinsichtlich der Meldepflichten nach § 87 AufenthG etwa bei der gesundheitlichen Versorgung, 
der Betreuung und Beschulung von Kindern sowie der grundsätzlichen Beratung und 
Aufklärung. 
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Ziele 
� Leitmotiv des Umganges mit illegal sich in der Stadt aufhaltenden Menschen ist in gleichem 

Maße die Unterstützung von Maßnahmen zur Beendigung der Illegalität als auch solcher 

zur Absicherung elementarer Lebensrisiken dieser Personen. 

� Die Landeshauptstadt Hannover bekennt sich vor diesem Hintergrund zu ihrer 

Fürsorgepflicht für alle Menschen, die dauerhaft in der Stadt leben, unabhängig von ihrem 

Aufenthaltsstatus.  

� Sie verfolgt das Ziel, Menschen in der Illegalität Hilfe und Beratung anzubieten, um 

Möglichkeiten der Beendigung ihrer Illegalität herbeizuführen und ihre elementaren 

Lebensbedürfnisse zu sichern. Insbesondere ist die grundgesetzliche Garantie von 

Menschenrechten auf Gesundheit, schulische Bildung und Schutz vor Ausbeutung zu 

beachten, die voraussetzungslos jedem im Geltungsbereich des Grundgesetzes 

befindlichen Menschen zugesprochen werden. 

 

Handlungsansätze 

Die Landeshauptstadt Hannover wird sich weiter daran beteiligen, Verantwortungsträger und 

Öffentlichkeit über die Situation und Probleme des illegalen Aufenthaltes zu informieren und – 

auch über ihre Verbandsarbeit – für eine humanitäre Versorgung eintreten. 

 

Die Landeshauptstadt Hannover unterstützt in diesem Rahmen Bemühungen auf 

Bundesebene, Klarstellungen bezüglich der im August 2007 erfolgten Entschärfung des § 96  

 



 62 

 
 
 
1. Eröffnung 

 

2. Leben und arbeiten in der Illegalität 

 
3. Vorrang der Menschenrechte für 

Menschen ohne Papiere 
 

4. Forum 1: Medizinische Versorgung 
 

5. Forum 2: Bildung und Ausbildung 
 
6. Forum 3: Arbeitswelt 
 

7. Statements der TeilnehmerInnen der 
Talkrunde 

 

8. Anhang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AufenthG zu erreichen, mit dem Ziel, humanitäre Hilfe unmissverständlich von Strafverfolgung 

freizustellen. Sie unterstützt weiterhin die Forderung, in den Anwendungshinweisen zum 

Aufenthaltsgesetz künftig klar zu stellen, dass freie Träger der Jugend- und Gesundheitshilfe 

sowie der Freien Wohlfahrtspflege keiner Mitteilungspflicht nach § 87 AufenthG unterliegen. 

 

Die Landeshauptstadt Hannover begrüßt und unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 

Initiative der „Malteser Migranten Medizin“ und ihrer Kooperationspartner, ein 

niedrigschwelliges, legales Versorgungsangebot in Hannover anzubieten. 

 

Zur Situation von Menschen ohne Aufenthaltsstatus wird die Einrichtung eines 

trägerübergreifenden Arbeitsgremiums angestrebt. Dabei wird auf die Erfahrungen des 

entsprechenden Arbeitskreises des „Runden Tischs für Gleichberechtigung – gegen 

Rassismus“ zurückgegriffen. 

 

Die Landeshauptstadt Hannover wird sich dafür einsetzen, dass die Migrantenselbstorgani-

sationen in die Lage versetzt werden, ein angemessenes Hilfe- und Beratungsangebot für 

illegal sich aufhaltende Menschen vorzuhalten, das insbesondere auch geeignet ist, Wege aus 

der Illegalität aufzuzeigen. 

 

Die Landeshauptstadt Hannover unterstützt Bemühungen um Klarstellung im 

Niedersächsischen Schulgesetz, wonach dem Recht auf Bildung durch Besuch öffentlicher  
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Grund- und Hauptschulen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, nachgekommen werden kann. 

Die notwendigen schulärztlichen Untersuchungen sollen eingeschlossen sein. 

 

Die Landeshauptstadt Hannover geht davon aus, dass das Recht „jedes jungen Menschen auf 

Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 Kinder- und Jugendgesetz) auch so verstanden 

werden muss, dass Kindertagesstätten und andere Einrichtungen der Jugendhilfe jungen 

Menschen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus zur Verfügung stehen müssen. 

�  
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